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 Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Etzenricht – Kohlberg für 
das Haushaltsjahr 2021 
 

 Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes der Gemeinden Weiher-
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Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG); 
Maßnahmen für den Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab zur Bekämpfung 
des Infektionsgeschehens mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in der  
Grenzregion zu Tschechien 
 
Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab erlässt für das Gebiet des Landkreises Neustadt a.d. 
Waldnaab im Einvernehmen mit der Regierung der Oberpfalz aufgrund von § 25 Abs. 2 und § 27 
Abs. 1 der Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11. BayIfSMV) vom 
15.12.2020 (BayMBl. 2020 Nr. 737), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28.01.2021 (BayMBl. 
2021 Nr. 75)  i.V.m. § 28 Abs. 1 Sätze 1 und 2, § 28 a Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetzes - IfSG), dieses 
zuletzt durch das Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite (3. COVIfSGAnpG) vom 18.11.2020 (BGBl. I 2020 S. 2397) geändert, i.V.m. § 65 
Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) vom 16.06.2015 (GVBl. S. 184, BayRS 2015-1-1V), die 
zuletzt durch die Verordnung vom 16.11.2020 (BayMBl. 2020 Nr. 641) geändert worden ist, i.V.m. 
Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) vom 
24.07.2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 
24.07.2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist, folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Anordnungen für Grenzgänger und Grenzpendler 
 

1.1 Personen, die ihren Wohnsitz in einem Risikogebiet haben, das als Hochinzidenzgebiet 
ausgewiesen wurde und die sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, 
ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in den Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab begeben 
und deren Arbeits- Studien- oder Ausbildungstätigkeit im Landkreis Neustadt a.d. Wald-
naab vor der Rückkehr an den Wohnsitz regelmäßig weniger als 24 Stunden dauert und 
die mindestens einmal wöchentlich an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger), sind 
verpflichtet, sich nach jeder Einreise in den Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab auf di-
rektem Weg an ihre Berufsausübungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte zu begeben.  
 

1.2 Grenzgänger sind außerdem verpflichtet, den Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab  nach 
der jeweiligen Berufs- Ausbildungs- oder Studientätigkeit auf direktem Wege wieder zu 
verlassen. 
 

1.3 Während des Aufenthalts im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab ist Grenzgängern ein Auf-
enthalt außerhalb des Betriebsgeländes der Arbeitsstätte, des Betriebsgeländes der Aus-
bildungsstätte oder des Schul- oder Hochschulgeländes im Landkreis Neustadt nur ge-
stattet, wenn dieser Aufenthalt im Rahmen der Arbeits-, Studien- oder 
Ausbildungstätigkeit zwingend erforderlich ist oder zur Vornahme einer nach der Einreise-
Quarantäneverordnung, der Corona-Einreiseverordnung oder der 11. Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung vorgesehenen Testung dient.  

 
1.4 Personen, die ihren Wohnsitz im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab und ihren Arbeitsplatz 

in einem Hochinzidenzgebiet haben (Grenzpendler), sind verpflichtet, sich nach jeder 
Einreise in den Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab auf direktem Weg in ihre Wohnung 
zu begeben. Sie dürfen diese nur aus triftigen Gründen bzw. während der nächtlichen 
Ausgangssperre nur aus gewichtigen und unabweisbaren Gründen verlassen.  
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2. Anordnungen für Betriebe 
 
2.1 Betriebe, für die nicht bereits auf Grund von Regelungen in der 11. BayIfSMV eine Ver-

pflichtung zur Ausarbeitung eines Schutz- und Hygienekonzepts besteht, und die re-
gelmäßig gleichzeitig mehr als  5 Personen beschäftigen, die ihren Wohnsitz in einem 
Hochinzidenzgebiet haben, sind verpflichtet, ein betriebliches Schutz- und Hygienekon-
zept auszuarbeiten und auf Verlangen dem Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab vorzu-
legen. Das Schutz- und Hygienekonzept soll insbesondere Vorgaben enthalten zum 
Mindestabstand zwischen den Beschäftigten, zur Maskenpflicht und zur Arbeitstätigkeit 
möglichst in gleichbleibenden Arbeitsgruppen. Auf die Bestimmungen der SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzverordnung wird hingewiesen. 

 
2.2 Das Schutz- und Hygienekonzept muss auch ein Testkonzept für alle Arbeitnehmer be-

inhalten. Es ist auf Verlangen des Landratsamtes Neustadt a.d.Waldnaab diesem vorzu-
legen. Von dieser Regelung unberührt bleibt die Anordnung weitergehender Testungen 
in Betrieben im Einzelfall. 

 
 

2.3 Für Betriebe, die bereits nach den Regelungen der 11. BayIfSMV zur Ausarbeitung eines 
Schutz- und Hygienekonzepts verpflichtet sind, gelten die Nrn. 2.1 und 2.2 mit der Maß-
gabe entsprechend, dass deren Schutz- und Hygienekonzepte anzupassen sind. 
 

2.4 Betriebe, in denen Grenzgänger im Sinne der Nr. 1.1 dieser Allgemeinverfügung beschäf-
tigt sind, werden beauftragt den nach § 3 Absatz 3 der Coronavirus-Einreiseverordnung 
erforderlichen Testnachweis für das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab entgegenzu-
nehmen und zu kontrollieren. Die Verantwortlichen haben sicherzustellen, dass eine 
Kenntnisnahme der erfassten Daten durch Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten 
dürfen nicht zu einem anderen Zweck als der Kontrolle und der Aushändigung auf An-
forderung an die nach Landesrecht für die Erhebung der Daten zuständigen Stellen 
verwendet werden und sind vier Wochen nach Erhebung zu löschen. 
 

3. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG am 11.02.2021 ab 00:00 Uhr 
durch öffentliche Bekanntgabe im Amtsblatt des Landratsamtes Neustadt a.d. Waldnaab als 
bekannt gegeben. 

 
Diese Allgemeinverfügung ist bis zum11.03.2021, 24:00 Uhr gültig. 
 
 

4. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 

Hinweise: 
 

1. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt Neustadt a.d. 
Waldnaab, Dienstgebäude Am Hohlweg 2, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab am Empfang 
und nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden und sind auf der Internet-
seite des Landratsamtes Neustadt a.d. Waldnaab unter www.neustadt.de abrufbar. 
 

2. Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Allgemeinverfügung besteht kraft Gesetzes, vgl. § 28 
Abs. 3 IfSG i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG. 
 

3. Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig einer Bestimmung dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. 
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Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG und § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße 
bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden. 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
 innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage  

erhoben werden. Dies kann schriftlich, zur Niederschrift, oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen1 Form erfolgen. 

 
Die Klage ist beim 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

 
zu erheben. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 

keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-

richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kla-
geerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
 
Neustadt a.d. Waldnaab, 10.02.2021 
 
 
 
 
Andreas Meier 
Landrat 

 
 

 
 

 
  

http://www.vgh.bayern.de/
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Etzenricht – Kohlberg 

für das Haushaltsjahr 2021 
 

Auf Grund der Art. 9 Abs. 1 Bay SchFG und Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit -KommZG  i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern -GO-, er-
lässt die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Etzenricht-Kohlberg folgende Haus-
haltssatzung: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 130.200 € 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  68.800 € 
ab. 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-
hen. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

1) Verwaltungsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 108.900 € festgesetzt und nach der 
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl  
nach dem Stand vom 01.10.2020 auf 92 Verbandsschüler festgesetzt. 
 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.183,70 € festgesetzt. 
 

2) Investitionsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf 13.500 € festgesetzt und nach der Zahl 
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
 

2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl  
nach dem Stand vom 01.10.2020 auf 92 Verbandsschüler festgesetzt. 
 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 146,74 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 10.000,00 € festgesetzt. 
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§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab hat mit Schreiben vom 20.01.2021 Nr. 21-941-
9/2021 festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 9 Abs. 1 S. 2 BaySchFG in 
Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichti-
gen Teile enthält. 
 
 
 
 

III. 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung 
eine Woche lang bei der Verwaltungsgemeinschaft Weiherhammer in 92729 Weiher-
hammer, Hauptstraße 3, während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Außerdem liegt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächs-
ten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 
 
 
Etzenricht, den 04.02.2021 
Schulverband Etzenricht-Kohlberg 
 
 

Schregelmann, 
Schulverbandsvorsitzender 

 
 

 
  



Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Nr.  03 vom 10.02.2021 Seite 7   

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes der Gemeinden Weiherhammer und Mantel 

zur  
Planung, Errichtung und Unterhaltung einer gemeinschaftlichen Kläranlage 

für das Haushaltsjahr 2021 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit fest-
gesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  347.300 € 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  70.000 € 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 

 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
1. Betriebskostenumlage 
Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung 
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt (Betriebskostenumlage) wird auf 338.500 € 
festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 
 

Die Betriebskostenumlage wird je zur Hälfte nach den auf Grund der Fortschreibungen des 
bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung zum 31.12.2019 mit Hauptwohn-
sitz gemeldeten und an die Abwasseranlage angeschlossenen Einwohnern sowie den Abwas-
sermengen des Jahres 2019, für die die Verbandsgemeinden Abwassergebühren erheben, be-
messen. 
 

Umlegung: 
 Gemeinde Weiherhammer 207.282,26 € 
 Markt Mantel 131.217,74 € 
 

2. Investitionsumlage 
Die durch Zuwendungen und sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Investitionen des 
Zweckverbandes zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushaltes (Investiti-
onskostenumlage) wird auf 50.000 € festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder um-
gelegt. 
 

Die Investitionsumlage wird je zur Hälfte nach den Grundstücks- und Geschossflächen, wie sie 
den Verbandsgemeinden am 31.12. des Vorvorjahres in den Globalberechnungen zur Festset-
zung der Beitragssätze in deren Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung zu 
Grunde gelegt waren, bemessen. 
 

Umlegung:   
 Gemeinde Weiherhammer 29.804,90 € 
 Markt Mantel  20.195,10 € 
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§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 50.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

 
 

II. 
 
Das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab hat mit Schreiben vom 20.01.2021 Nr. 21-941-
11/2021 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 40 Abs. 1 KommZG und 
Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Teile enthält. 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an 
eine Woche lang bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 92729 Weiherhammer, 
Hauptstr. 3, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme öffentlich 
aus.  
Außerdem liegt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur 
 

Weiherhammer, 04.02.2021  
 

Zweckverband der  Gemeinden Weiherhammer und Mantel  

zur Planung, Errichtung  und Unterhaltung einer gemeinschaftlichen Kläranlage 

 
 
Biller 
Verbandsvorsitzender 
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Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
Alexandrastraße 4, 80538 München 

München, 4. Februar 2021 
 

Gz.: LDBV 74 VM 5001-2021 
 
Überprüfung der Grenzzeichen an der deutsch-tschechischen Staatsgrenze 
 
Anlage: 1 Kartenausschnitt  
 
Gemäß Artikel 10 des Vertrages vom 3. November 1994 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Tschechischen Republik über die gemeinsame Staatsgrenze (BGBL 1997, Teil II Nr. 
9, S. 567) haben beide Staaten alle zehn Jahre die Grenzzeichen an der Staatsgrenze zu überprü-
fen und die dabei festgestellten Mängel zu beheben. 
 
Das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung und das Amt für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermessung Weiden werden im Jahr 2021 im Auftrag der deutsch-
tschechischen Grenzkommission Vermessungsarbeiten an der deutsch-tschechischen 
Staatsgrenze durchführen.  
 
Die diesjährigen Geländearbeiten finden vom 1. März bis ca. 11. Juni 2021 und ab ca. 4. Oktober 
bis ca. 10. Dezember 2021 im Grenzabschnitt V statt.  

Das Arbeitsgebiet ist in dem beiliegenden Kartenausschnitt mit einem roten Farbband mar-
kiert.  

In Verbindung mit der Überprüfung der Grenzzeichen wird gemäß Artikel 18 des o.a. Vertrages 
beiderseits der Staatsgrenze ein 1 m breiter Geländestreifen von Bewuchs freigehalten. 
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